
Gesetzliche Grundlage der Pflegekonferenz 

 

Im Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen 

Angebotsstruktur (LPflegeASG) von 2005, schlicht Pflegestrukturgesetz genannt, ist 

in § 4 „Regionale Pflegekonferenzen“ Näheres zu diesen Netzwerken genannt. 

 

§4 Regionale Pflegekonferenzen 

(1) Jeder Landkreis und jede kreisfreie Stadt bildet zur Unterstützung bei der 

Umsetzung der ihm oder ihr nach dem Elften Buch Sozialgesetzbuch und 

diesem Gesetz obliegenden Aufgaben eine Regionale Pflegekonferenz. 

Aufgabe der Regionalen Pflegekonferenzen ist insbesondere die Mitwirkung 

bei der Planung, Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen 

Angebotsstruktur, der Einbeziehung des bürgerschaftlichen Engagements und 

der Bildung kooperativer Netzwerke auf örtlicher Ebene. 

 

(2) Den Regionalen Pflegekonferenzen sollen insbesondere Vertreterinnen und 

Vertreter der Dienste und Einrichtungen, der Beratungs- und 

Koordinierungsstellen (§5), der Pflege- und Krankenkassen und sonstiger 

Sozialleistungsträger, des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung, 

der im Bereich Pflege bestehenden Verbände und sonstigen Organisationen 

sowie von Selbsthilfegruppen pflegebedürftiger Menschen oder ihrer 

Angehörigen angehören. 


